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§ 11 EisbEG
 EisbEG - Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Gegenstand und der Umfang der Enteignung sowie die Höhe der Entschädigung werden auf Grund der

maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer mündlichen

Verhandlung festgesetzt.

2. (2)Zuständig für das Enteignungsverfahren ist die nach § 12 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, für die

Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung zuständige Behörde. Wenn über die eisenbahnrechtliche

Baubewilligung in einem konzentrierten Genehmigungsverfahren nach dem

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl. Nr. 697/1993, entschieden wird, ist jene Behörde zuständig,

die ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die Erteilung der eisenbahnrechtlichen

Baubewilligung nach § 12 des Eisenbahngesetzes 1957 zuständig wäre.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eisbeg/paragraf/12
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_697_0/1993_697_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/eisbeg/paragraf/12
file:///

	§ 11 EisbEG
	EisbEG - Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz


